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 Veröffentlicht am 18.04.1990

Norm

AußStrG §126 Abs2 C

Rechtssatz

Erhebt ein möglicher Erbe nach Erledigung seines Widerspruches (Behauptung der TestierfähigkeitI) aus einem

anderen Grund (Verstoß gegen Erblasser auferlegte Beschränkung) neuerlich Widerspruch gegen denselben

Berufungsgrund (Testament), hat eine neuerliche Vernehmung stattzu8nden; daß früher eine Vernehmung der

streitenden Erben erfolgt war, genügt nicht. Es ist nicht auszuschließen, daß sich bei der Vernehmung der Parteien zu

dem neuen Widerspruch der zum Nachlaß abgegebenen Erbserklärungen Umstände ergeben, die für die Zuteilung der

Klägerrolle von Bedeutung sind.
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